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Die Anlage 1 des RdErl. vom 22.5.1996 (SMBl. NRW. 2055) wird wie folgt geändert:

 

1 
Die Nr. 1.3 wird ersatzlos gestrichen.

 

2 
Die Nr. 3.4 erhält folgende Fassung:
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“Wird ausnahmsweise eine Geschwindigkeitsmessung durch Nachfahren mit einem Polizeifahr-
zeug durchgeführt, dessen Tachometer nicht justiert ist, sind von der abgelesenen Geschwin-
digkeit 20 % als Sicherheitsabschlag abzuziehen.“

 

 

- MBl. NRW. 2005 S. 646
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